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SCHREIBEN [VON BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN AN AMMANN UND RAT VON

STADT UND AMT ZUG]

"Jch bin vohr wenig dagen briohtet worden , was gstalten vohr ettwas Zytts
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weilen J ch zu Baden wahre , ein gwisse bekandte persohn . . . unwahrhaffte Reden

wider unseren nunmehr Jn Gott Ruwenden geliebten Vattern [B e ,a t II . Zurlau¬

ben ] selig kundtbahr gemacht habe , worüber man schon Processiert undt eytdt-

lich für eüch Mine G. H. [Ammann und Rat ] vohn Stadt undt Ambt gezogen worden.

Jrmassen solches theils bericht undt verners zu erklären nur verlengerung

verursachen thätte.

Wan nun . . . der Mensch Jme kein grösere schaz samblen kan , als die ehr undt

guttes . . . [ ? wohl Ansehen gemeint ] , auch die alten Heiden so gar solches in

der höchsten recommendation gehalten , Jn deme der Poet mit diesem Vers sol¬

ches zu erkennen geben wollen : ormiia si perdas famam servare memento , das Jst,

wan du alles verlieren sollest , so gedenkh dich den gutten Hamen zu erhalten,

als soi billich einem Redlichen gemüett dis für sich undt die seinigen Jn die

höchste Considération ze nemen Anglegen sein.

Eben darumb habendt wir die hinderlassne Söhn , Kinder undt dochtermänner Mit

beystayidt einer Ehrlichen fründtschafft zu dem Endt heuttigen dags für eüch

. . . g . H. glicher gstalten einkhumen undt umb oberkheitliche hilffe . . . de-

müetig pitten wollen . Undt wie dan bewüst , das unser . . . Vatter selig Jn die

34 Jahr mit aller uffrichtig - undt Redligkheit Jn Jrem . . . Regimendt [ gemeint

im Stadt - und Amtsrat ] gesessen , darin vohrderst Gottes ehr undt dan die ge¬

meine wolfahrt unsers Ohrts undt Vatterlandts Jederwylen mit sonderbahrem

flys undt Sorgfalt befürdern hei ff en , auch sich solcher gstalten verhalten,

dass man Jrnme mit keiner verschwerzung warhafftigkhlich und Jm werkh beykhum-

men Mögen . Sondern nit allein für sich Selbsten undt die einigen , sonders

auch für einen . . . Standt Zug nit geringes Lob undt Ehr gesamblet , gestalten

dan solches vohn underschidlichen ohrten hero mit . . . eingelangten klagschri-

ben nochmahlen bescheinen thuondt.

Als Jst . . . unser Zuversicht zu Eüch unsern g . H. also bevestnet , dass sy

hoffendtlich nit allein mit Jrer . . . Protection seinen guetten Namen bedekhen,

sonders auch sogar selbsten Jres gewesten Mitglidts Ehr undt aestimation,

vohn dem sy wie abgehört auch Participieren , Jn gnädige Defension nemmen . Was

disfahls zu dessen Manutention gebührlich undt erforderlich syn wirdt , ober-

kheitlich statuieren werdend nebendt abtrag des Kostens anhalten.

Welches nun wir Jnsgesambt . . . mit dankhbahrem gemüet zu erkennen undt . . .

zu recompensieren nit werden underlassen.

Undt glichwol das eigen Lob seiner selbst . . . nit alzyt Jn die schrankhen der

volkhomnen Discrétion gesetzt wird , so hoffen wir doch das Unser g . H. uns

solches nit also usdeuten , sonders darfür halten werden , das wir den unwar-
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hafften Calurrmien die warhaffte widerlag endtgegen ze sezen by disser coniunc-

tur genötiget wahren . Undt das dan weite verdeutet werden , das Weybspersohnen

umb dergliahen nit sonder nur ReligionsSachen . . . [ laut ] des Stadt undt Ambt-

buchs Möchte ?t Kundtschafft geben , repliciert man hierüber , das davehrn sy be-
1

füegt sindt vohn wichtigen Sachen ze reden , wie vil mehrer . . . [ ?] Jnsonder-

heit da bemeltes Recht nichts wyters excipiert , auch anderer herrschafften

undt okrten also bruchig ist . Wolte man dan solches nachkhomen [ ?] undt das

nun Jn den allerwichtigsten Sachen die weiber solteyy kundtschafft geben , so

weist man das usser der religion kein hochere verlezung Jst als der ehren,

concequenter ein wyb auch wol Kundtschafft geben Möchte . "

Konzept AH 47 , 330
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